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Begehren für abflusslose Grube
Bauherr:
Firma:
     

Telefon:
     

Name / Vorname:
     

E-Mail:
     

Strasse:
     

PLZ/Ort:
     

Projektverfasser:
Firma:
     

Telefon:
     

Name / Vorname:
     

E-Mail:
     

Strasse:
     

PLZ/Ort:
     

Lage des Objektes:
 FORMCHECKBOX 
 Eigene Scholle
 FORMCHECKBOX 
 Lettenmatt
 FORMCHECKBOX 
 Paradies
Strasse:
     

Parzellen-Nr:
     

Gebäude-Nr.:
     

Art der Abwasserentsorgung (z. B. Anschluss an Sauber- und Schmutzwasserkanalisation, Abwasservorbehandlung, Sauberwasserversickerung usw.)
Werden industrielle/gewerbliche Abwässer abgeleitet?
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
Wenn ja, was für industrielle / gewerbliche Abwässer werden abgeleitet? 
     

Bemerkungen:
     

Für die Projektierung der Grundstückentwässerung und die Einreichung des Kanalisations-Begehrens sind die Hinweise auf der Rückseite dieses Formulars zu beachten.

Beilagen 3-fach (zusammen mit dem Begehren einzureichen)
· Situationspläne 1:500 oder 1:200
· Plan der abflusslosen Grube
Der/die Gesuchsteller/in bestätigt hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der im Gesuch (samt Beilagen) enthaltenen Angaben.

Ort und Datum: 
     

Projektverfasser:
     

Bauherr:
     


1.
Einschlägige gesetzliche Bestimmungen


(Diese Aufzählung ist nicht abschliessend)


1.1
Bundesgesetzgebung
1.1.1 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991

(Stand am 21. Oktober 1997).

1.1.2 Eidgenössische Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998.

1.1.3 Verordnung über den Schutz der Gewässer von wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) vom 1. Juli 1998.


1.2
Kantonale und kommunale Gesetzgebung

1.2.1 Gesetz über den Gewässerschutz vom 18. April 1994.

1.2.2 Verordnung über die Gebühren für den Vollzug des Gewässerschutzrechts vom 28. März 1995.

1.2.3 Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) des Kantons Basel-Landschaft vom 8. Januar 1998.

1.2.4 Reglement über die Abwasseranlagen vom 1. Januar 2009, Gemeinde Oberwil

1.2.5 Verordnung zum Reglement über die Abwasseranlagen vom 1. Januar 2009, Gemeinde Oberwil
2.
Verbindliche technische Normen und Richtlinien

2.1
Schweizer Norm SN 592’000 VSA/SSIV, Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftentwässerung vom 1. September 2002 .

2.2
Zulassungsempfehlungen VSA/SSIV für Rohre, Formstücke, Verbindungen, sanitäre Apparate und Abscheideanlagen für die Liegenschaftentwässerung (aktuelle Ausgabe).

2.3
Richtlinie VSA für den Unterhalt von Leitungen und Anlagen der Kanalisation und der Grundstückentwässerung (Ausgabe 1992).

2.4
SIA Norm 190, Kanalisationen.
3.
Hinweise für die Eingabe


3.1
Dieses Begehren ist in einem Exemplar auszufüllen und zusammen mit den Planunterlagen an die Bauabteilung einzureichen. Das Formular und alle Planunterlagen sind vom Projektverfasser und vom Bauherrn zu unterschreiben.

3.2
Für die allfällige Aufgrabung einer Strasse und die Einleitung von Regenwasser in einen Vorfluter (Bach) ist ein entsprechendes Gesuch einzureichen.

3.3
Dem Begehren sind folgende Planunterlagen dreifach und auf Normformat A4 gefalzt beizulegen:

3.3.1
Situationsplan der Liegenschaft (Kopie aus dem Katasterplan) mit folgenden Angaben:


a) 
die Strassenbezeichnung


b) 
die Haus- und Parzellen-Nummern


c) 
die Leitungsführung der projektierten und ebenfalls schon bestehenden Grundstückentwässerungsleitung bis und mit dem Anschluss an die Gemeindekanalisation oder an eine private Ableitung (der Eigentümer der privaten Leitung ist anzugeben), inkl. allfällige bereits vorhandene Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben etc.


3.3.2
Detailpläne der abflusslosen Grube im Grundriss im Massstab 1:50 oder 1:20 mit folgenden Angaben:



a)
Abmessungen


b)
Volumen
c) Material
d) Einlauf

3.4
Eine Vorprüfung der Eingabepläne ist nach vorheriger Anmeldung bei der Bauabteilung, Oberwil möglich
4.
Erläuterungen und Anordnung zur Bewilligungsgebühr


4.1
Die Bewilligungsgebühr richtet sich nach der Gebührenordnung der Gemeinde Oberwil.









	Abteilung Bau

	Hohlegasse 6  4104 Oberwil  Tel 061 405 42 42  Fax 061 405 42 41  gemeinde@oberwil.bl.ch  www.oberwil.ch


	Abteilung Bau

	Hohlegasse 6  4104 Oberwil  Tel 061 405 42 42  Fax 061 405 42 41  gemeinde@oberwil.bl.ch  www.oberwil.ch



